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A n fra Cf e b e a n t W 0 r t u~ 

Die gemäß § 69 Geschäftsordnung an mich gerichtete An-

frage der Abgeordneten Dr. I'~arga Hubinek I Vetter, Dr. Lanner und 

Genossen (11-4383 der Beilagen) beantworte ich wie folgt: 

1. Wie be~eit3 in meiner Anfragebeantwortung vom 10. Juni 

1975 (II-4347 der Beilagen) ausgeführt, bin ich sowohl aus ver­

fassungsrechtlichen als auch aus verwaltungsökonomischen Gründen 

der Ansicht, daß es nicht Aufgabe des Präsidenten des National­

rates ist, die Mitglieder der Bundesregierung auf die Einhaltung 

der Best.:LIllit1Ungen über die Beantwortung parlamentarischer Anfra­

gen hinzaweisen, da dies6 nicht dem Präsidenten des Nationalra-

tes, so~dQrn dem Nationalrat als solchffia verantwortlich sind. 

2. Die Ülz",.,1.schen eingelangte Beantwortung der Anfrage 

derp.;.bgeordnet'2n Dr. ~Iarga Bubinek und Genossen (2040!.AB) \'lürde 

mir rni~ einem Begleit3chreiben der Frau Bundesminister für Gesund-

hei-t und Umweltschutz übermittelt, in welchem diese ihr Bedauern 

über die Nichteinhaltung der im Geschäftsordnungsgesetz vorge­

sehenen Fris·t zum Ausäruck bringt. Daraus glaube ich schließen 

zu kannen, daß die Frau Bundesminister die notwendigen Vorkeh­

rungen treffen wird, damit künftig auch von ihrem Re:,$SO~ct die 

gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber dem National~at fristge­

recht eingeho.l t.en v/erden. Ent:sprechend meiner Imfragebeantwor­

tung vom 10. ~uni 1975 (11-4347 der Beilagen) habe ich die dama-

1.ige Ax::frage und meine AnfragebeantvlOrtung dem Herrn Bundeskanz-
~ 

ler nüt dem Ersuchen zur I<e:1ntnis gebracht, "die Mitglieder 

der Bundesregierung aus diesem Anlasse in geeigneter Weise auf 

die ei_nschlägigen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Juli 

1961, EGBl. Nr. 178, betreffend die Geschäftsordnung des Natio-

nalrate,-, aufmerksam ma.chen zu wollen". 
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